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M it dem Zusammenschluss des 
Eigenverbrauchs (ZEV) 
kommt eine neue Dimension 

der Geschäftsbeziehung auf. Der 
Eigentümer einer Photovoltaik-Anlage 
produziert Solarstrom, den er nicht nur 
selbst verwendet, sondern auch einem 
überschaubaren Benutzerkreis zur Ver-
fügung stellt – beispielsweise den 
Bewohnern seines Mehrfamilienhau-
ses. Die Leistung wird abhängig vom 
Verbrauch der einzelnen Nutzer ver-
rechnet. Seit jeher stellt das Versor-
gungswerk sowohl das Netz als auch 

die Zähler zur Lieferung und Messung 
von Energie. Die Vorteile der vorhande-
nen Messinfrastruktur können die 
Werke effizient nutzen und den Eigen-
verbrauchern eine attraktive Palette an 
Dienstleistungen anbieten.

Solarstrom vom eigenen Dach
Wenn die Photovoltaik-Anlage zum 
Eigenverbrauch genutzt wird, gibt es 
zwei Modelle:

 l Zusammenschluss zum Eigenver-
brauch (ZEV)

 l Eigenverbrauchsgemeinschaft (EVG)

Beim ZEV erfolgt die Organisation und 
Durchführung der Leistungsabrech-
nung intern im Verbund. Beim EVG 
werden Messung und Verrechnung 
(meist) durch den lokalen Energiever-
sorger durchgeführt. Diese Variante ist 
für Versorgungswerke folglich beson-
ders interessant, denn sie können ihre 
Infrastruktur und Expertise gegen Ent-
gelt zur Verfügung stellen. Im Kontext 
der Verrechnung kommt ihnen ein 
technischer Vorteil zugute: Das Mess-
mittelmanagement muss komplexe 
regulatorische Anforderungen erfül-

Zusammenschluss des Eigenverbrauchs | Die Lieferbeziehung zwischen Versor-
gungswerk und Kunde war über viele Jahre hinweg klar und unidirektional struk-
turiert. Aufgrund der zunehmenden Anzahl Photovoltaik-Anlagen, die Strom ins 
Netz einspeisen, stehen Versorgungswerk und Kunde je länger, je mehr in einer 
Wechselbeziehung zueinander.

Herausforderungen 
und Chancen für EVUs
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len, weshalb es sinnvoll ist, diesen Pro-
zess an den «Profi» auszulagern. Wei-
ter verfügt das lokale Werk über 
effektive und effiziente Ablesetechno-
logien, die bereits bei der herkömmli-
chen Energielieferung genutzt werden. 
Hierzu gehört auch das entsprechende 
Reporting, worin Verbrauchswerte 
nachvollziehbar dargestellt sind.

Der Umfang an Unterstützung durch 
das Versorgungswerk kann beispiels-
weise folgende Dienstleistungen um- 
fassen: Ablesen und Reporting der 
gesamten Gemeinschaft mit Details zu 
einzelnen Benutzern, Aufbereitung der 
Rechnungen an die Endkunden der 
Gemeinschaft oder Übernahme des 
Inkasso- und Mahnprozesses.

Alle Dienstleistungspakete beinhal-
ten mindestens die Verbrauchsmes-
sung, das Ablesen und ein Reporting 
des gesamten Energieverbrauchs. Je 
nach Angebot werden zusätzlich die 
Verbrauchs- beziehungsweise Messda-
ten der Endkunden geliefert. Im Nor-
malfall wird hierfür eine pauschale 
Gebühr verlangt oder nach Anzahl 
Messpunkten verrechnet.

Eine weitaus komplexere Dimension 
erreichen Angebotsvarianten, bei 
denen das Werk auch die Fakturierung 
des Verbrauchs übernimmt. Als Dienst-
leistungsanbieter gilt es in diesem Fall, 
einige Aspekte zu beachten.

Rechnungsstellung
Es kann durchaus sein, dass die EVG 
der Mehrwertsteuer (MWST) unter-
stellt ist – beispielsweise, wenn Vor-
steuern für Investitionen oder Leis-
tungsbezüge geltend gemacht werden 
sollen. Bei der Rechnungsstellung, in 
Vertretung der Gemeinschaft, muss 
die entsprechende MWST-Nummer 
auf der Rechnung aufgeführt werden. 
Werden mehrere EGV mit der Dienst-
leistung der Rechnungsstellung be- 
dient, kann der administrative Auf-
wand schnell sehr gross werden (die 
eine EVG ist zum Beispiel mehrwert-
steuerpflichtig, die andere nicht). 
Allenfalls ist es daher sinnvoll, einen 
separaten Mandanten im Verrech-
nungssystem zu führen. Bei einer Fak-
turierung für Dritte sollen deren 
Umsätze natürlich nicht in die eigene 
Buchhaltung fliessen. Der Vorteil von 
separaten Mandanten ist, dass die fak-
turierten Erlöse buchhalterisch keine 
weitere Verwendung erfahren. Nicht 
zuletzt kann es auch sein, dass das Lay-

out nicht deckungsgleich mit den eige-
nen Rechnungen ist. Dies erfordert 
Anpassungen im Verrechnungssystem. 

Insbesondere die folgenden Punkte 
sollten beachtet werden: Die Rech-
nungsstellung sollte in jedem Fall sepa-
rat erfolgen, mit oder ohne Mehrwert-
steuer. Ausserdem sollte die fakturierte 
Summe auf einem dedizierten Konto 
als Fremdguthaben geführt werden. 
Und wenn auf der Rechnung die MWST 
gefordert wird, empfiehlt sich ein 
zusätzliches separates Konto. Mit 
einem separaten MWST-Code kann 
schliesslich eine detaillierte Abrech-
nung geliefert werden.

Mehrwertsteuer
Weil die abzuliefernde Mehrwertsteuer 
(Umsatzsteuer) in modernen Finanz-
buchhaltungs-Lösungen automatisch 
auf das entsprechende Passivkonto 
gebucht wird, liegt es nahe, bei Faktu-
rierungen für Dritte die gleiche Syste-
matik zu nutzen. Vielfach wickeln Ver-
sorgungswerke heute schon die Fak- 
turierung für eine nahestehende Dritt-
partei ab, beispielsweise für Leistun-
gen der Gemeinde.

Die eigentlichen Verpflichtungen 
gegenüber der Gemeinschaft und die 
Umsatzsteuer werden als getrennte 
Konten geführt. Da die Verpflichtungen 
aus revisionstechnischen Gründen ge- 
genüber allen einzelnen Drittparteien 
korrekt ausgewiesen werden müssen, 
kann es durchaus sein, dass die Anzahl 
dieser Konten sprunghaft zunimmt (je 
nach Anzahl solcher Kundenbeziehun-
gen). Wenn das Werk diese Leistung 

bereits anbietet, ist es zielführend, mög-
lichst viele Kunden dafür zu gewinnen, 
um den Initialaufwand gering zu halten 
respektive auf eine Vielzahl Kunden zu 
verteilen. Hier sollte das Augenmerk 
insbesondere auf einer sinnvollen Num-
merierung der Konten liegen. Andern-
falls läuft man Gefahr, dass die Konto-
nummernbereiche beziehungsweise 
MWST-Codes mittelfristig nicht mehr 
ausreichend sind.

EVUs sollten ihre ZEV-Partner daher 
direkt auf die Mehrwertsteuer anspre-
chen. Ist ein Kunde der Mehrwertsteuer 
unterstellt, muss die entsprechende 
MWST-Nummer bei der Rechnungs-
stellung zwingend aufgeführt werden. 
Sinnvoll ist, das Thema gleich als 
Bestandteil im Dienstleistungsvertrag 
aufzunehmen. Auf diese Weise werden 
die Kunden dazu verpflichtet, ihre 
MWST-Pflicht anzugeben und die fak-
turierte MWST ordnungsgemäss abzu-
liefern.

Inkasso
Nebst der Rechnungsstellung an die 
Parteien der Gemeinschaft nehmen 
EVGs vielfach auch das Angebot zum 
Inkasso dieser Forderungen wahr. 
Hierbei handelt es sich um Forderun-
gen, die nicht in die Erfolgsrechnung 
fliessen, sondern in die Buchhaltung – 
und zwar als Fremdguthaben bezie-
hungsweise kurzfristiges Fremdkapi-
tal. Folgende Fragen sind hier relevant: 
Auf welches Bankkonto erfolgt die Zah-
lung? Erfolgt die Mahnung konsistent 
und einheitlich? Bei eigenen Leistungs-
bezügern steht nach wiederholten B
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Abrechnungen mit einem ZEV oder einer EVG stellen EVUs vor neue Herausforderungen.



66 bulletin.ch 12 / 2019

PA N O R A M A  |  M Ä R K T E  U N D  R E G U L I E R U N G

Mahnungen ein Stromsperren zur Dis-
kussion. Aufgrund welcher Faktoren 
(der Fakturierung oder der bezahlten 
Rechnung) erfolgt die Weitergabe der 
Erträge? Erfolgt die Rechnungsstel-
lung der Gesamtleistung separat oder 
in Verrechnung mit den eingegangenen 
Zahlungen?

Fakt ist, dass der Anspruch an das 
eigene System bei einem Dienstleis-
tungsangebot mit Fakturierung und 
Inkassoprozess massiv steigt. Dies 
sollte sich entsprechend im Preis nie-
derschlagen. Zudem ist es zentral, beim 
Aufbau solcher Dienstleistungsange-

bote nicht nur die marktorientierten 
Möglichkeiten abzuwägen, sondern 
auch die geforderten technischen 
Massnahmen intern und mit den Soft-
ware-Partnern abzuklären, frühzeitig 
umzusetzen und zu testen.

Ein neues Geschäftsfeld
Mit dem Aufkommen der Eigenver-
brauchsgemeinschaft ergibt sich für 
Versorgungswerke ein neues, attrakti-
ves Geschäftsfeld. Die Ausarbeitung 
von Dienstleistungen für die Verbrau-
chergemeinschaft verlangt jedoch nicht 
nur die Prüfung von netztechnischen 

und vertraglichen Aspekten, sondern 
auch den Fokus auf betriebswirtschaft-
liche und systemtechnische Anforde-
rungen. Aus diesem Grund ist es aus-
schlaggebend, die Vertriebs- sowie 
Buchhaltungsabteilung frühzeitig zu 
involvieren und sicherzustellen, dass 
der Prozess optimal aufgegleist wird. 
Auf diese Weise werden neue Dienst-
leistungen erfolgreich Anklang finden.
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Pendant des années, la relation de fourniture entre l’entre-
prise d’approvisionnement et le client était structurée de 
manière claire et unidirectionnelle. En raison du nombre 
croissant d’installations photovoltaïques qui injectent du 
courant dans le réseau, l’entreprise d’approvisionnement 
et le client se trouvent de plus en plus souvent en interac-
tion.

Avec l’apparition de la communauté d’autoconsomma-
teurs, un nouveau domaine d’activité attractif s’ouvre pour 
les entreprises d’approvisionnement. L’élaboration de pres-

tations de services pour la communauté de consommateurs 
ne requiert toutefois pas uniquement l’examen d’aspects 
contractuels et relatifs à la technique de réseau ; elle néces-
site aussi de se concentrer sur les exigences au niveau de la 
gestion d’entreprise et de la technique du système. C’est 
pour cette raison qu’il est déterminant d’impliquer suffi-
samment tôt les départements Vente et Comptabilité, et de 
garantir que le processus soit initié de manière optimale. De 
cette façon, les nouvelles prestations de services recevront 
un accueil favorable. MR

Défis et opportunités pour les EAE
Regroupement dans le cadre de la consommation propre
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